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I. Beteiligung an den Kosten der Pflegeberatung nach § 7a SGB XI 
durch Beihilfestellen des Bundes 

 
 
 
 
 
 
 
Seit 1. Januar 2009 haben Pflegebedürftige nach § 
7a SGB XI neben dem Anspruch auf 
Pflegeleistungen auch Anspruch auf individuelle 
Beratung und Hilfestellung durch Pflegeberater im 
Sinn eines individuellen Fallmanagements. Dieses 
reicht von der Feststellung und systematischen 
Erfassung des Hilfebedarfs über die Erstellung 
eines individuellen Versorgungsplans bis hin zu 
dessen Überwachung. Die Pflegeberatung 
übernimmt damit eine Lotsenfunktion. Hierzu 
finanzieren die Pflegekassen als Träger der 
gesetzlichen Pflegeversicherung Pflegeberater in 
den Pflegestützpunkten (z. B. in Städten und 
Landratsämtern). Die „COMPASS Private 
Pflegeberatung GmbH“ übernimmt die 
Beratungsleistungen für privat Versicherte. 
 
Nach der Nr. 37.1.1 BBhVwV zu § 37 BBhV ist 
bereits vorgegeben, dass die Aufwendungen für 
eine Pflegeberatung vom Träger der 
Pflegeberatung unmittelbar der jeweils 
zuständigen Festsetzungsstelle in Rechnung 
gestellt und von dieser direkt an den Träger der 
Pflegeberatung beglichen werden, wenn die 
Pflegeberatung für eine beihilfeberechtigte oder 
berücksichtigungsfähige Person erfolgte.  
 
Durch diese unmittelbare Inrechnungstellung ist 
gewährleistet, dass die Pflegeberatung aus der 
Sicht des Betroffenen kostenfrei erfolgt (vgl. § 7a 
Abs. 4 Satz 5 SGB XI). Über die zur 
Rechnungsstellung berechtigten Träger der 
Pflegeberatung sowie die Höhe der jeweiligen 

Beratungsgebühr ist eine gesonderte Information 
des Bundesministeriums des Innern in Form von 
Rundschreiben vorgesehen. 
 
Das Bundesministerium des Innern als Träger der 
Beihilfe des Bundes hat zwischenzeitlich mit der 
oben genannten COMPASS GmbH vereinbart, 
dass für Pflegeberatungen, die für 
Beihilfeberechtigte bzw. berücksichtigungsfähigen 
 
 Produkttipp 
 
 
 Schütz , Maiwald, Brockhaus u.a. 
 

Beamtenrecht des Bundes 
und der Länder - Kommentar 
dargestellt anhand des BeamtStG und des LBG 
NRW, einschließlich Vorschriftensammlung 

  
 

10.600 Seiten Loseblattwerk 
134. Aktualisierung Aug 13 
wird ca. 8 mal im Jahr aktuali-
siert 
 
189,95 € 
zzgl. Aktualisierungslieferungen 

 
 
 
 
 

 
Der Kompass durch das Beamtenrecht 

 

 

von Wolfgang Weigel, Regierungsrat,  
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, München 

 

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Bund-und-Laender/Beamtenrecht-des-Bundes-und-der-Laender---Kommentar.html
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Angehörige des Bundes ab 1. August 2013 
durchgeführt werden, pro Beratungsbesuch ein 
Pauschale von 256,49 Euro anerkannt wird (vgl. 
RdS vom 3. Juli 2013, D6 – 30111/ 22#5). 
 

Anderen Dienstherrn ist es möglich dieser 
vertraglichen Vereinbarung beizutreten. 
 

Wolfgang Weigel, Regierungsrat 
 
 
 
 Produkttipp 
 
 Mildenberger , Weigel, Pohl u.a. 
 

 Beihilferecht in Bund,  
Ländern und Kommunen 

     
    Praktiker-Kommentar 
 

6.950 Seiten 
Loseblattwerk in 4 Ordnern 
149. Aktualisierung August 2013 
wird ca. 6 mal im Jahr aktualisiert 
 
169,95 € 
zzgl. Aktualisierungslieferungen 

 
Rechtssicherheit auf dem neuen Stand. 
Dieser Kommentar gehört im gesamten Bundesgebiet 
seit Jahrzehnten zum Standard: Das Autorenteam be-
rücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung ebenso wie 
die neuesten Entwicklungen im medizinischen Bereich. 

II. Neues auf rehmnetz 
 
News 
 
Beamtenpension dbb sieht den Staat in der 
Pflicht 
 
Ba-Wü: Neues Angebot für Personalverant-
wortliche im Öffentlichen Dienst 
 
Beförderungsauswahl vor Gericht 
 
 
Blog zum Beamtenrecht 
Unser Experte Dr. Maximilian Baßlsperger kom-
mentiert wöchentlich die Beamtenreform und ihre 
Folgen – immer mit einem wachsamen und kriti-
schen Auge.  
 
Die neuesten Themen:  
 
Merkel – Steinbrück und das Alimentationsprinzip 
 
Schwangerschaft während der Elternzeit – mehr 
Rechte für Beamtinnen 
 
Übertriebene Fanliebe zum FC Bayern – Entfer-
nung aus dem Dienst! 
 
 
Zu weiteren Blog-Beiträgen geht es hier. 

 

http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Beamtenpensionen-dbb-sieht-den-Staat-in-der-Pflicht-10235.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Beamtenpensionen-dbb-sieht-den-Staat-in-der-Pflicht-10235.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Ba-Wue-Neues-Angebot-fuer-Personalverantwortliche-im-Oeffentlichen-Dienst-10240.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Ba-Wue-Neues-Angebot-fuer-Personalverantwortliche-im-Oeffentlichen-Dienst-10240.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Befoerderungsauswahl-vor-Gericht-10236.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Merkel--Steinbrueck--und-das-Alimentationsprinzip-10440.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Schwangerschaft-waehrend-der-Elternzeit--mehr-Rechte-fuer-Beamtinnen-10316.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Schwangerschaft-waehrend-der-Elternzeit--mehr-Rechte-fuer-Beamtinnen-10316.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Uebertriebene-Fanliebe-zum-FC-Bayern--Entfernung-aus-dem-Dienst-10166.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Uebertriebene-Fanliebe-zum-FC-Bayern--Entfernung-aus-dem-Dienst-10166.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG.html
http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Beihilfe/Beihilferecht-in-Bund-Laendern-und-Kommunen.html
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